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Der Bauführer und seine 
Gewerbeberechtigung
Der Bauführer sorgt mit seinen umfassenden Befugnissen dafür, dass ein Bauvorhaben 
korrekt umgesetzt wird. Doch wer darf diese verantwortungsvolle Tätigkeit übernehmen? 
Dies ist je nach Bundesland unterschiedlich geregelt.
TEXT: THOMAS MANDL, GESCHÄFTSSTELLE BAU

Vorab gilt es, den Begriff der Bau-
führung gemäß Bauordnungen, 
dem dieser Beitrag zu Grunde 

liegt, von jenem des § 99 Abs 1 Z 5 und  
Abs 2 GewO, der unter Bauführung schlicht 
die Herstellung eines Bauwerks im wei-
testen Sinn versteht, abzugrenzen. Der 
Bauführer, der in den Bauordnungen der 
Länder festgelegt ist, ist der Baubehörde 
gegenüber für die plan- und bewilligungs-
gemäße und technisch einwandfreie Bau-
ausführung sowie für die Einhaltung der 
baurechtlichen Vorschriften verantwort-
lich. Er fungiert somit gewissermaßen als 
verlängerter Arm der Behörde und ist des-
halb mit umfangreichen Sorgfalts-, Kon-
troll-, Koordinierungs-, Aufsichts- und 
Verkehrssicherheitspflichten ausgestat-
tet. Angesichts dieser enormen Verantwor-
tung stellt sich die Frage, wer diese Pflich-
ten übernehmen darf. Ein Baumeister? Ein 
Baugewerbetreibender? Und wie sieht es 
mit Baumeistern aus, die ihre Berechtigung 
auf Planung, Berechnung, Leitung und Bau-
aufsicht eingeschränkt haben?

Bauvorschriften sind 
Ländersache
Ein Blick in die Bauordnungen liefert dies-
bezüglich erste Hinweise. Von diesen gibt 
es in Österreich neun unterschiedliche, 
da das Baurecht gem Art 15 B-VG in den 
Kompetenzbereich der Länder fällt. Diese 
Baurechtsquellen, die in den einzelnen 
Bundesländern sogar unterschiedlich als 
Bauordnung (in Kärnten, Niederösterreich, 
Oberösterreich, Tirol und Wien), Baugesetz 
(Burgenland, Steiermark und Vorarlberg) 
oder Baupolizeigesetz (Salzburg) bezeich-
net sind, liefern jedoch keine einheitliche 
Begriffsdefinition des „Bauführers“. In man-
chen dieser Landesgesetze kommt der Be-

griff als solcher gar nicht vor, was es für 
den Praktiker recht aufwändig macht, he-
rauszufinden, ob er mit seiner Gewerbe
berechtigung die Tätigkeit des Bauführers 
im jeweiligen Bundesland übernehmen darf. 

Überblick
Die Tabelle gibt einen Überblick, wer – be-
zogen auf das Baumeistergewerbe – im je-
weiligen Bundesland berechtigt ist, die 
Tätigkeit des Bauführers zu übernehmen. 

Anders als die Bauvorschriften aller 
anderen Bundesländer, sieht jene von Tirol 
keine verpflichtende Bestellung eines Bau-
führers vor. Während jedoch in Tirol der 
sogenannte „Bauverantwortliche“ von der 
Baubehörde dann zu bestellen ist, wenn 
seine Bestellung aufgrund der Komplexität 
oder Größe des Bauvorhabens für notwen-
dig erachtet wird, kommt im Vorarlberger 
Baugesetz der Begriff des Bauführers oder 
ein Synonym gar nicht vor. Hier bestimmt 
§  36 unter der Titulierung „Bauausfüh-
rende“ lediglich, dass sich allenfalls aus 
dem Recht der Europäischen Union eine 
Verpflichtung des Bauherrn ergeben kann, 
bestimmte Koordinatoren zum Schutz 

der Sicherheit und Gesundheit der Arbeit
nehmer auf Baustellen zu bestellen. 

Fazit
Zusammengefasst ist die Tätigkeit des Bau-
führers vom uneingeschränkten Baumei-
stergewerbe in allen Bundesländern je-
denfalls umfasst, während es bei den auf 
Planung, Berechnung, Leitung und Bau-
aufsicht eingeschränkten Baumeistern so-
wie den Baugewerbetreibenden unter-
schiedlich gehandhabt wird. In Salzburg 
und Wien werden Betriebe mit einer rein 
planenden Gewerbeberechtigung nicht als 
Bauführer zugelassen, in Nieder- und Ober-
österreich sowie im Burgenland gilt selbiges 
für Baugewerbetreibende. Im Burgenland 
lässt sich diese Feststellung jedoch nicht 
generalisieren, da die jeweilige Baube-
hörde danach differenziert, ob es sich bei 
den Bauten – in statischer Hinsicht – um 
besonders schwierige handelt. So kann für 
die Übernahme der Bauführung für ein  
Ein- oder Zweifamilienhaus eine reine Aus-
führungsberechtigung ausreichend sein, 
wenn dies aus der Sicht der jeweiligen 
Behörde unbedenklich ist.   ◼

Wer als Bauführer auftreten darf, ist in den Bauordnungen der Länder – und damit teilweise 
unterschiedlich – geregelt. (Vorarlberg ist in dieser Tabelle nicht aufgelistet, da das 
Vorarlberger Baugesetz einen Bauführer nicht vorsieht, Anm.)

Baumeister
Baumeister 
eingeschränkt auf 
§ 99 (1) Z1 und Z2

Baugewerbetreibender 
eingeschränkt auf 
ausführende Tätigkeiten

Burgenland anlassfallbezogen

Kärnten
Niederösterreich
Oberösterreich
Salzburg
Steiermark
Tirol
Wien


